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Liebe Interessentin*, 
 
wir freuen uns über Ihr Interesse an einer Ausbildung zur Kinder- & Jugendlichen-
psychotherapeutin in Verhaltenstherapie an unserem Institut und hoffen, dass Ihnen die folgenden 
Informationen einen umfassenden Einblick in diese geben können. 
 
Sie interessieren sich für einen sehr vielseitigen und spannenden Beruf, der darüber hinaus sehr 
gefragt ist, denn etwa 20% der Kinder und Jugendlichen in Deutschland erkranken laut 
Bundespsychotherapeutenkammer innerhalb eines Jahres an einer psychischen Störung. Die 
Tendenz ist seit dem Beginn der Corona-Pandemie steigend. 
 
Die Gesellschaft für Verhaltenstherapeutisch fundierte Psychotherapie, Verhaltensmedizin, 
Systemisch fundierte Psychotherapie und Sexuologie IVS gGmbH ist ein staatlich anerkanntes 
Aus-bildungsinstitut.  
 
Das IVS zeichnet sich durch ein breites Leistungsangebot aus: 
 

• 4 Ausbildungen  
- Ausbildung zur Psychologischen Psychotherapeutin in Verhaltenstherapie 
- Ausbildung zur Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin in Verhaltenstherapie 
- Ausbildung zur Psychologischen Psychotherapeutin in Systemischer Therapie 
- Ausbildung zur Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin in Systemischer Therapie 

 
• 10 Fort- und Weiterbildungen 

- Supervisorin (verhaltenstherapeutisch fundiert) 
- Gerichtsgutachterin – Forensische Sachverständige 
- Hypnotherapie für Erwachsene (KliHyp; in der MEG-Regionalstelle) 
- Hypnotherapie für Kinder und Jugendliche (KiHyp in der MEG-Regionalstelle) 
- Erwerb der Fachkunde in Hypnose  
- EMDR - Fachkunde zur Anwendung von EMDR als zusätzliche Therapiemethode 
- Fachkunde Gruppenpsychotherapie (verhaltenstherapeutisch fundiert) 
- Fachkunde Gruppenpsychotherapie (systemisch fundiert) 
- Verhaltenstherapie für Medizinerinnen 
- Verhaltenstherapie zur Nachqualifikation für Psychologinnen  
- Fachkunde in Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie  

als Ergänzungsqualifikation (verhaltenstherapeutisch fundiert) 
- Fachkunde in Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie  

als Ergänzungsqualifikation (systemisch fundiert) 
- Sexualtherapie  

 
• Eine jährlich stattfindende Fachtagung  

 
 
 HIER KLICKEN für die Anmeldung zu den Fort- und Weiterbildungen sowie der Fachtagung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird im Text die weibliche Form verwendet. Gemeint sind 
jedoch immer alle Geschlechter. 
 
 

https://www.ivs-nuernberg.de/online-anmeldung/
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1. Systemische Therapie – Der Grundgedanke 
 

Eine systemische Ausbildung in einem originär verhaltenstherapeutischen Institut (IVS), geht das 
gut?  
 
Wir glauben: Ja! 
 
Seit seiner Gründung gibt es am IVS eine schulen- und methodenintegrative Tradition. Die Idee 
einer „allgemeinen Psychotherapie“, einer Psychotherapie, welche die Schulenabhängigkeit 
zugunsten einer individualisierten Psychotherapie überwunden hat, wie sie Klaus Grawe in den 
90iger Jahren formuliert hat, spiegelt sich sowohl in den theoretischen Seminaren als auch in der 
Supervision und Selbsterfahrung der bisherigen verhaltenstherapeutisch orientierten 
Ausbildungen wider.  
 
Als schulenübergreifende Aspekte sind hier beispielsweise die Bedeutung der therapeutischen 
Haltung sowie ein achtsamkeitsbasiertes Umgehen mit den Klientinnen und sich selbst zu 
nennen. Darüber hinaus werden spezifische Seminare, z.B. zur Traumatherapie, 
psychodynamischen Therapie, Schematherapie, Gesprächstherapie, Familientherapie 
angeboten, um den Teilnehmern den Zugang zu den hier angebotenen Konzepten und 
Vorgehensweisen zu ermöglichen.  
 
Psychotherapeutische Schulen sind in Bewegung. Viele Konzepte und Vorgehensweisen, die 
zuerst in anderen Schulen entwickelt wurden, werden in das eigene Konzept integriert, sodass 
vieles früher Fremde als fester, neuer Bestandteil einer Psychotherapieschule gilt. So sind viele 
Sichtweisen und methodisches Vorgehen, wie sie zunächst im familientherapeutischen Kontext 
entwickelt wurden (z.B. systemischer Blick, kreative Techniken), fester Bestandteil der 
verhaltenstherapeutischen Ausbildung am IVS, ohne dass dies explizit beispielsweise im 
Seminartitel erwähnt wird. Die Nähe der Verhaltenstherapie und der Systemischen Therapie am 
IVS wird auch dadurch deutlich, dass viele Dozenten Abschlüsse in beiden Verfahren haben. 
 
In einer systemischen Ausbildung ist selbstredend das systemische Paradigma im Vordergrund. 
Es ist Grundlage und Ausgangspunkt des therapeutischen Handelns. Systemische Therapie 
bedeutet nicht nur besondere „Techniken“ im therapeutischen Kontext anzuwenden, sondern es 
bedeutet eine Veränderung der grundlegenden und weitgehend linear-kausalen Wahrnehmungs- 
Denk- und Handlungskonzepte. 
 
Systemisch bedeutet somit die Aufgabe einer individuellen Betrachtungsweise zugunsten einer 
Betrachtung der Wechselwirkungen, der Wirkung von Beziehungen zwischen Menschen 
untereinander und ihrer Kontexte und der Wechselwirkung der verschiedenen Anteile im 
innerpsychischen Geschehen. Systemische Therapie wird als Oberbegriff für verschiedene 
Theorien und Methoden verstanden, welche die Bedeutung des Symptoms für ein System 
betonen. Das Symptom wird als Lösungsversuch für das System gesehen, wird so sinnhaft 
konnotiert.  
 
Das lineare Denkmodell, wie es in der klassischen Verhaltenstherapie noch zentral ist, wird durch 
ein zirkuläres Denkmodell abgelöst. So steht bzgl. eines zu „behandelnden“ Symptoms nicht die 
ursächliche Erklärung im Vordergrund, also die Frage: „warum und wie ist das Symptom 
entstanden?“, sondern die Frage nach der Funktion und Zweckhaftigkeit eines Symptoms und 
der sog. „identifizierten Klientin“ (IP) im jeweiligen System. Ausrichtungen nach dem: „WOZU 
BRAUCHT ein System eine IP, was soll darüber reguliert werden?“ stehen zentral im 
Vordergrund. Die systemische Betrachtungsweise fokussiert somit die Wirkung von Bindungen, 
Botschaften, Delegationen – durchaus auch transgenerational. 
 
Da die Dynamik des Systems und seiner Mitglieder Grundlage der Entstehung von Symptomen 
und der Rolle des IP sind, kann jedes Systemmitglied auch zu einer Lösung beitragen, nicht nur 
die „identifizierte Klientin“. Daher auch die Favorisierung eines Mehrpersonensettings in der 
Systemischen Therapie – wenn nicht real, dann zumindest im inneren Prozess und Raum der 
Klientin. Die Qualität des Symptoms dient somit einer Prozess- und Systemanalyse, weniger der 
konkreten Manualisierung des therapeutischen Handelns. 
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2. Systemische Therapie – der Aufbau der Ausbildung 
 

Die Ausbildung gliedert sich, entsprechend der Prüfungsordnung in die Bausteine: 
 

 
 

 
3. Zulassungsvoraussetzungen zur Ausbildung in systemisch fundierter Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapie 
 

Die Voraussetzungen für den Zugang zu einer Ausbildung zur systemisch fundierten Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeutin erfüllen: 
 
 Diplomabschluss im Studiengang Psychologie  
 Masterabschluss im Studiengang Psychologie (NEU: auch ohne das Fach „Klinische 

Psychologie“ – dies ist nur in Bayern möglich!) 
 Diplomabschluss im Studiengang Pädagogik oder Sozialpädagogik 
 Masterabschluss im Studiengang Pädagogik oder Sozialpädagogik 
 Masterabschluss Soziale Arbeit 
 Masterabschluss Bildungswissenschaften 
 Masterabschluss Erziehungswissenschaften 
 Erste Staatsprüfung für ein Lehramt an Grund-, Haupt-, Real-, Sonderschulen und an 

beruflichen Schulen 
 Erste Staatsprüfung für ein Lehramt an Gymnasien (vertieftes Studium der Fächer 

Psychologie, Pädagogik oder schulpsychologischer Schwerpunkt 
Für alle Lehrkräfte gilt: Sie können in Bayern noch zur Ausbildung zugelassen 
werden, wenn Sie Ihr Studium bis zum Sommersemester 2014 begonnen haben. 
 

Ausführlichere Informationen finden Sie auf unserer Website: https://www.ivs-
nuernberg.de/ausbildung-zulassung 
 
Nach dem Gesetz zur Reform der Psychotherapeutenausbildung, welches seit dem 01.09.2020 in 
Kraft ist, kann die bisherige KJP-Ausbildung nach dem alten Gesetz noch bis zum 01.09.2032 (in 
Härtefällen bis 2035) absolviert werden, d.h. die Ausbildung muss bis dahin abgeschlossen sein.  
 
 
 
 
 

Staatliche 
Prüfung und 
Approbation

Theorie
~615 Einheiten à 45 Min.

Praktische 
Tätigkeit

- PT 1 1200Std. 
Psychiatrie

- PT 2 600 Std. 
Psychosomatik

Selbsterfahrung
120 Einheiten à 50 Min.

Praktische 
Ausbildung

600 Einheiten à 50 Min.
+ Freie Spitze 930 Std. (Vor-

& Nachbereitung, 
Telefondienst usw.)

Supervision
-Einzelsupervision:      

50 Einheiten à 50 Min.
- Gruppensupervision: 
100 Einheiten à 50 Min.

https://www.ivs-nuernberg.de/ausbildung-zulassung
https://www.ivs-nuernberg.de/ausbildung-zulassung


 Seite 7 von 35 

Für die Zulassung zur ST-KJP Ausbildung in Bayern ist der Masterabschluss entscheidend. 
 

• Wenn Sie vor dem 01.09.2020 einen Bachelor in Sozialer Arbeit, Sozialpädagogik, 
Pädagogik, Erziehungswissenschaften, Bildungswissenschaften oder Psychologie 
beginnen und anschließend einen zulassungsberechtigten Masterabschluss erlangen, 
können Sie noch die bisherige ST-KJP-Ausbildung nach dem alten Gesetz absolvieren. 

• Wenn Sie vor dem 01.09.2020 einen zulassungsberechtigten Master begonnen haben, ist 
nicht die Fachrichtung des vorangegangenen Bachelorstudiums für die Zulassung zur 
bisherigen ST-KJP-Ausbildung entscheidend. 

• Wenn Sie ab dem 01.09.2020 einen zulassungsberechtigten Master beginnen, müssen Sie 
für die Zulassung zur bisherigen ST-KJP-Ausbildung einen Bachelorabschluss in Sozialer 
Arbeit, Sozialpädagogik, Pädagogik, Erziehungswissenschaften, Bildungswissenschaften 
oder Psychologie absolviert haben. 

 
 
4. Theoretische Ausbildung 
 
Übergeordnete Lernziele für die Seminare: 
• Kennenlernen und Auseinandersetzung mit grundlegenden Lern- und 

Ausbildungsmethoden in der Psychotherapie. 
• Erhöhtes Einfühlungsvermögen in die Situation der Patientinnen durch die Übernahme 

oder Identifikation mit Patientenrollen. 
• Kennenlernen der eigenen Ressourcen sowie der persönlichen Defizite und Grenzen 

im therapeutischen Gespräch per Videofeedback und durch das Feedback der Trainerinnen 
und der Gruppenmitgliederinnen. 

• Verbesserung der therapeutischen Grundfertigkeiten durch gezieltes Üben bei bestimmten 
Defiziten. 

• Kennenlernen bzw. Anwenden der wichtigsten systemisch fundierten Techniken. 
• Einsatzmöglichkeiten (Indikation) verschiedener therapeutischer Techniken aufgrund 

eigener aktiver und passiver Erfahrungen beurteilen können. 
• Erkennen der eigenen problematischen Kommunikationsmuster und Erlernen ihrer 

Modifikation 
 
 

Vorläufiges Curriculum 
 
Thema  
Die konkreten Inhalte werden vom jeweiligen Referenten festgelegt – der Aufbau kann sich 
noch ändern. Jedes Seminar hat i.d.R. 16 WE. 
A Grundkenntnisse und Einführung in systemische Modelle 
Einführung in systemisches Denken und systemische Grundhaltungen I 
Kohärenzentwicklung und Gruppenprozesse „am eigenen Leib“ 
Theorie und Systematik in der Systemischen Therapie 
Fallkonzeption I 
Systemische Fragen und Hypothesenbildung 
Altersspezifische Auftragsklärung und Zielklärung  
Kontakt und Kontrakt mit Kindern, Jugendlichen und Familien 
Grundlagen der systemischen Behandlungsverfahren 
Vom Erstgespräch zum Zielkonsens 
Multiperspektivität: Zirkuläre Perspektive, Kommunikationsformen im mehrgenerationalen 
Setting, Pacing, Kontrakt und Kooperation 
Konzepte, Methoden und Indikationsstellung der Kinder- und Jugendlichentherapie 
Therapieprozesse und Behandlungsplanung 
Kontaktgestaltung mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen unter Berücksichtigung 
verschiedener Überweisungskontexte und Basissysteme (Familie, Heim, Helfersysteme, 
Adoptivfamilien, Pflegefamilien) 
Fallkonzeption II 
Dokumentation, Planung, Diagnostik und Evaluationsmöglichkeiten 
Datensammlung und Hypothesenbildung – Vertiefung 
Strukturerfassung und Vorbereitung Gutachterberichte 
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B Methoden und Behandlungsplanung 
Therapietools in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen: Ressourcenorientierung, 
Lösungsorientierung und Aufbau von Resilienz 
Familienskulptur und – brett u.a. erlebnisorientierte Methoden 
Elterliche Präsenz und Autorität 
Strategische Familientherapie 
Gruppentherapie Konzepte 
Entwicklungsorientierte Familientherapie 
Sandspiel als altersübergreifende Methode 
Narrative, Geschichten, Bilder und mehr.. 
Lebenslinie 
Genogramm 
C Entwicklungspsychologische Grundlagen 
Entwicklungspsychologische und entwicklungspsychopathologische Grundlagen 
Besondere entwicklungs- und geschlechtsspezifische Aspekte der Persönlichkeit 
Sexualentwicklung, Geschlechtsidentität und Entwicklungsauffälligkeiten 
Auffälligkeiten bei Kindern und Entwicklungsaufgaben bei Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen 
Dysfunktionale Familiendynamik und Entwicklung einer „neuen Autorität“ 
Besondere Anforderungen in Mehrkindfamilien und Mehrgenerationsfamilien 
D Störungsspezifische Konzepte und Diagnostik 
Angst und Depression, Suizidalität 
ADHS, Autismusspektrumstörungen, Sozialverhaltensstörungen 
Schulverweigerung 
Bindungstheorie und Bindungsentwicklung 
Essstörungen, Selbstverletzendes Verhalten 
Sucht- Substanzmissbrauch, Medien 
Psychosomatische Erkrankungen (Schmerzen, gastrointestinale Störungen, Enuresis, 
Enkopresis, Schlafstörungen) 
Zwangsstörungen, Tics 
Sexualentwicklung 
Borderline, Persönlichkeitsstörungen 
Trauma im System und durch das System 
Psychopharmakologie altersspezifisch 
Überblick, Vertiefung und Indikation 
Familiäre Muster in Familien mit psychosomatischen Erkrankungen 
Besondere Belastungen für Kinder und Jugendliche mit psychisch auffälligen Eltern 
/Elternteilen 
ICD 10 und Testdiagnostik 
Berufsrecht 
E Konzepte anderer Richtlinienverfahren und Sonderthemen 
Methoden, differentielle Indikationsstellungen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
(Tiefenpsychologie / Verhaltenstherapie) 
Stationäre und teilstationäre Behandlung von Kindern und Jugendlichen 
Medizinische und psychosoziale Versorgungssyteme 
Sozialpädagogische Maßnahmen 

 
 
Wir sind grundsätzlich bestrebt, die Theorieseminare im Zeitraum von 3 Jahren anzubieten, um 
zeitnah für die praktische Ausbildung ausreichende Kenntnisse zu vermitteln. 
 
 
Die außervertragliche Regelung über das Nachholen von Theorieseminaren: 
Es können innerhalb des Kursangebotes eines Jahrgangs insgesamt vier versäumte 
Wochenendtermine (= 10 % der 600 Theoriestunden) kostenlos nachgeholt werden. Dies 
entspricht i. d. Regel 64 WE. Es ist aber möglich, mehr als 600 Theoriestunden ohne weitere Kosten 
zu besuchen, soweit freie Plätze in den anderen Kursen vorhanden sind. 
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5. Systemisch fundierte Selbsterfahrung am IVS 
 
Die Grundausrichtung der Selbsterfahrung liegt in persönlicher und beruflicher Entwicklung im 
Kontext familiärer und anderer sozialer Bezüge und der Reflektion deren historisch-biografischer 
Zusammenhänge.  
 
Grundannahmen:  

 
• Alle lebenden Systeme sind in stetem Wandel, in einer steten Veränderung und Entwicklung 

bei gleichzeitiger Konstanz.  
• Wachstum und Entwicklung baut auf vorhandenen Mustern, Strukturen, willentlichen und 

ungewussten Prinzipien, Erfahrungen, Ausrichtungen und Einflussfaktoren auf.  
• Systeme stehen in beständigem Austausch miteinander – bewusst und v.a. auch unbewusst. 

Das bedeutet auch stetige Kommunikation von Systemen, die sich explizit und implizit vollzieht 
und zu gegenseitiger Beeinflussung führt.  

• Sich selbst auch immer wieder „neu“ zu erfahren, ist ein lebenslanger Prozess. Diesen Prozess 
in einer konstruktiven Weise anzustoßen, ist ein Ziel von Selbsterfahrung.  

 
 
Selbsterfahrung fokussiert v.a. auf 2 wesentliche Schwerpunkte:  
 
1. Die eigenen Muster, Potentiale, psychischen, mentalen und werteorientierten Elemente 

bewusst zu machen und in ihrer Bedeutung und ihrem Wirken im eigenen Leben zu erkennen…  
2. ..und dieses Wissen um Strukturen, Wandel und wechselseitige Prozesse zwischen dem 

eigenen Person-System und dem Person- System des Klienten wahrzunehmen, 
weiterzuentwickeln und für den therapeutischen Prozess zu nutzen.  

 
Selbsterfahrung bedeutet also, sich selbst zu begegnen, sich selbst zu entwickeln und sich 
als „therapeutisches Instrument“ zu nutzen  
 
Um diese Prozesse der „Erfahrung des eigenen Selbst“ anzustoßen, werden verschiedene 
Methoden und Elemente genutzt, die die Erfahrung „am eigenen Leib“ ermöglichen:  
 
Bezüge zu den Herkunftssystemen  
Auf der Grundlage der Theorieseminare „Lebenslinie“ und „Genogramm“ finden im ersten 
Selbsterfahrungsmodul Familienrekonstruktionsarbeiten statt. Rekonstruktion unterscheidet sich 
konzeptionell und auch thematisch von der Aufstellungsarbeit. Der Fokus liegt auf der 
transgenerationalen Entwicklung der Ursprungsfamiliensysteme und den Faktoren, die den 
eigenen Platz im System mit beeinflussen. Die Gruppenteilnehmer sind in verschiedenen 
Wahrnehmungspositionen, wodurch die Selbstwahrnehmung für eigene Themen und für die 
Prozesse in Fremdsystemen gefördert, geschult und nutzbar gemacht wird.  
 
Individuelle Entwicklungsziele auf Grundlage der Rekonstruktionen  
In den weiteren Selbsterfahrungseinheiten werden die Rekonstruktionseinheiten weitergeführt, 
Entwicklungsprozesse, die dadurch in Gang gesetzt werden, aufgegriffen und individuelle weitere 
Entwicklungsziele definiert.  
 
Gruppensystemische Selbsterfahrung  
Ich in der Gruppe – die Gruppe und ich – Kommunikation von nonverbalen Prozessen – die 
wechselnden Rollen in der Gruppe (Überbringer einer schlechten Nachricht / Deeskalationen 
fördern/ Kohärenz-Hüter..)  
 
Entwicklung des Therapeutensystems  
Im Verlauf der Selbsterfahrung werden die Teilnehmer zunehmend geschult und angeleitet, sich 
und ihr eigenes biologisches, psychisches und mentales System nicht nur für eigene Prozesse, 
sondern als therapeutisches Instrument zu nutzen. Über den Rahmen der reinen „Intuition“ hinaus 
werden Wahrnehmung und hypothesengeleitete Interpretation nonverbaler Zeichen als 
„Navigationshilfe“ entwickelt. Dies erfolgt durch Feedbackschleifen sowohl interaktionell durch die 
Gruppe als auch durch das Aufspüren und Gewahr werden eigener vulnerabler Punkte und deren 
systemtheoretischer Bearbeitung.  
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Ressourcen aus den Ursprungssystemen und deren bewusste Nutzung  
Den Blick auf die „Haben-Seite“ richten. 
Das Gute nehmen können, ohne das Schwere zu leugnen.  
 
Projektion in die Zukunft und biografische Scriptarbeit  
Von Oberplänen, Lebensmottos und inneren Muster, deren Funktionalität und Modifikation. 
 
 
6. Praktische Tätigkeit 

 
Insgesamt 1800 Std.  
 
a) 1200 Std. an einer kinder- und jugendpsychiatrischen klinischen Einrichtung (PT1) 
Hier muss eine Beteiligung in Diagnostik und Behandlung von 30 Patientinnen, bei 4 davon unter 
Einbeziehung von Sozialpartnerinnen oder der Familie, stattfinden. Soweit die praktische Tätigkeit 
an einer klinischen Einrichtung nicht sichergestellt ist, können auch 600 Std. in einer kinder- und 
jugendpsychiatrischen Praxis mit einer 1-jährigen Weiterbildungsbefugnis absolviert werden. 
Demzufolge sind es nur noch 600 Std., die in einer kinder- und jugendpsychiatrischen Klinik 
abgeleistet werden müssen. 
 
b) 600 Std. unter fachkundiger Anleitung und Aufsicht (PT2) 

- an einer von einem Sozialversicherungsträger anerkannten Einrichtung der 
psychotherapeutischen oder psychosomatischen Versorgung für Kinder und Jugendliche, 

- in der Praxis einer Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, 
- in der Praxis einer Medizinerin, die im Besitz der Fachkunde für Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapie ist. 
 
Liste der an unseren Ausbildungen (PP/KJP) bisher mitwirkenden psychiatrisch-klinischen und 
psychotherapeutisch/psychosomatischen Einrichtungen (sortiert nach absteigenden 
Postleitzahlen und zum Teil mit den Namen der jeweiligen Ansprechpartner). Hier klicken 
 
 
7. Praktische Ausbildung 

 
Diese Ausbildungsphase ist Teil der vertieften Ausbildung zur Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeutin und dient dem Erwerb sowie der Vertiefung von Kenntnissen und 
praktischen Kompetenzen bei der Behandlung von Störungen mit Krankheitswert (i.S. § 1 Abs.3 
Satz 1 PsychThG).  
 
Innerhalb der praktischen Ausbildung entsteht die Möglichkeit der Rückerstattung der 
gesamten Ausbildungskosten, wenn entsprechend der vertraglichen Vereinbarung die 
Behandlung der Patientinnen in den Ambulanzen des Instituts erfolgt. Aktuell werden mehr 
als die Kosten der gesamten Ausbildung durch die Tätigkeit während der praktischen 
Ausbildung, in der das Institut für jede Ausbildungsteilnehmerin 600 – 720 Therapiestunden 
mit der KV abrechnen kann, rückerstattet.  
 

1. Behandlungsfälle  
600 bis maximal 720 Therapiestunden  
(entspricht 1200 bis 1440 Stunden praktische Ausbildung)  

 
Jede Ausbildungsteilnehmerin soll Patientinnen aus mindestens 3 der folgenden 4 
Störungsbereiche behandeln und dokumentieren (vgl. u.):  
• Depression, Affektive Störungen  
• Angst- und Panikstörungen  
• Suchtproblematiken 
• Persönlichkeitsstörungen  
 
 
 
 
 

http://qm.ivs.local/wp-content/uploads/2019/10/Kooperierende_Kliniken.pdf


 Seite 11 von 35 

2. Fallsupervision (150 WE)  
Die Supervision bezieht sich auf mindestens 600 Behandlungsstunden bei mindestens 6 
Behandlungsfällen. D.h. es müssen bei einem üblichen Verhältnis von maximal 4:1 eine 
Mindestanzahl von 150 Supervisionsstunden absolviert werden. Eine Supervisionsstunde 
beträgt 50 Minuten. Die Stunden müssen bei drei verschiedenen Supervidierenden zu etwa 
gleichen Teilen absolviert werden. Die jeweiligen Fälle sollen kontinuierlich (etwa jede 4. 
Sitzung) supervidiert und dokumentiert werden.  

 
a) Gruppensupervision (maximal 4 Teilnehmerinnen)  
Die zu besprechenden Fälle sollen in kurzen übersichtlichen Darstellungen mit den Punkten 
Probleme, Diagnose, Therapieziele, Interventionen und bisherige Ergebnisse allen 
Gruppenmitgliedern zur Verfügung gestellt werden. In der Regel sollen die 
Therapiesitzungen auch mit Tonband- oder Videoaufzeichnungen präsentiert werden.  

 
b) Einzelsupervision (mindestens 50 Stunden)  

 
c) Erstellung von 6 anonymisierten Falldarstellungen (aus versch. Bereichen und 
Störungen mit Krankheitswert)  
Die Falldarstellungen haben die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu berücksichtigen, die 
Diagnostik, Indikationsstellung und eine Evaluation der Therapieergebnisse mit 
einzuschließen, ein systemisches Krankheitsverständnis nachzuweisen sowie den 
Behandlungsverlauf und die Behandlungstechnik in Verbindung mit der Theorie 
darzustellen. Die Falldarstellungen werden von einer 2. Supervisorin des IVS begutachtet. 
Beide Supervidierende müssen zu einem gemeinsamen Urteil (angenommen/abgelehnt) 
kommen. Findet eine Einigung nicht statt, so kann durch das Hinzuziehen einer 3. 
Supervisorin ein Mehrheitsbeschluss gefällt werden. Zwei der 6 Falldarstellungen sind im 
Einvernehmen mit den Supervidierenden als Prüfungsfälle einzureichen. 

 
 
8. Abschluss: Staatliche Prüfung und Approbation 

 
1. Antrag auf Zulassung zur staatlichen Prüfung  

 
Für den Antrag auf Zulassung zur staatlichen Prüfung hat die Ausbildungsteilnehmerin bei 
der zuständigen Behörde folgende Unterlagen einzureichen:  

 
a) Die beiden o.g. vom IVS als Prüfungsfälle angenommenen Falldarstellungen  
b) Die Bescheinigung der regelmäßigen und erfolgreichen Teilnahme an den 

Ausbildungsveranstaltungen des IVS  
c) Nachweis über die bestandene Abschlussprüfung im Studiengang Psychologie an einer 

Universität, staatlich anerkannten Fern-/Hochschule einschließlich der Hochschulen für 
angewandte Wissenschaften. Hinweis: Die Abschlüsse gelten auch ohne das Fach 
„Klinische Psychologie“ nach Beschluss der Regierung von Oberbayern: HIER KLICKEN 
Zudem berechtigt eine Bescheinigung über eine gleichwertige Ausbildung (nach §5 Abs. 2 
Nr.1 Buchstabe b od. c. des PsychThG)  

d) die Geburtsurkunde oder ein Auszug aus dem Familienbuch der Eltern, bei Verheirateten 
die Heiratsurkunde, ein Auszug aus dem für die Ehe geführten Familienbuch oder jede 
sonstige Urkunde, die eine Namensänderung zur Folge hat.  
 

2. Schriftliche und mündliche Prüfung  
 

Die Prüfungen werden vor einer staatlichen Prüfungskommission (nach § 9) abgelegt und 
kann bei Nichtbestehen zweimal (jeweils spätestens 6 Monate nach der letzten Prüfung) 
wiederholt werden.  

 
3. Antrag auf Erteilung der Approbation  

 
an die zuständige Landesbehörde 
 

 
 

https://www.ivs-nuernberg.de/wp-content/uploads/PsychThG-Rundschreiben.pdf?fbclid=IwAR3cG05snyKkhGasXhvWD88dafrvLHWZPnGxz6mHNR84k8A1iKwHgiw2sYU
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9. Kosten 
 
Als gemeinnützige Einrichtung ist das IVS nicht berechtigt Gewinne zu erwirtschaften, so dass die 
Ausbildungen weitgehend kostendeckend kalkuliert werden. Das IVS kann dadurch 50% der 
Einnahmen in der Praktischen Ausbildung (PA) als Honorar vergüten (gesetzlich vorgeschrieben 
sind nur 40%). Damit sind nicht nur die Ausbildungskosten gedeckt, es entsteht auch ein 
erheblicher finanzieller Überschuss: 
 
Grundkosten der Theorieseminare (36 x 240 € bzw . 60 x 140 €)
oder alternatives Gebührenmodell siehe Homepage) 8.640 € 8.400 €
120 Stunden Gruppenselbsterfahrung (120 x 28.00 €) 3.360 € 3.360 €
50 Stunden Einzelsupervision (50 x 107,00 €) 5.350 € 5.350 €
100 Stunden Gruppensupervision (100 x 34.00 €) 3.400 € 3.400 €
Prüfungsgebühr 580 € 580 €
Gesamtkosten 21.330 € 21.090 €

Überschuss (PA-Mindesteinnahmen abzügl. Gesamtkosten): 19.405 € 19.645 €
Maximaler Überschuss (PA-Einnahmen - Gesamtkosten) 26.143 € 26.383 €
abzüglich zusätzl. Suversisionsgebühren ca. 50 x 34 € = 1.700 €: 24.443 € 24.683 €
1000 € mtl. Mindesthonorar für PT1 und PT2
ca. 850 € brutto x 18 Monate

15.300 € 15.300 €

Mindestüberschuss über die gesamte Ausbildung (PA + PT1/2) 34.705 € 34.945 €

Maximaler Überschuss über die gesamte Ausbildung (PA + PT1/2) 39.743 € 39.983 €

Einnahmen aus Patientenbehandlungen 
w ährend der Praktischen Ausbildung:
50% der Vergütung der Krankenkassenhonorare
ca. 600 Std. x 56,15 € = 33.690 €
     (bis zu maximal 720 Std. = 40.428 €)
ca. 80 probator. Sitzungen; 80 x 42,30 € = 3.384 €
ca. 65 Sprechstunden; 65 x 56,33 € = 3.661,45 €

33.690 €
+     3.384 €
+     3.661 €

40.735 €

33.690 €
+     3.384 €
+     3.661 €

40.735 €

 
Allein mit dieser sehr vorsichtigen Berechnung ist mindestens ein Überschuss von ca. 34 Tsd. 
Euro (s. Tabelle) zu erwarten. In der Regel ist dieser Betrag aber um Einiges höher, da in die obige 
Berechnung der Einnahmen in der Praktischen Ausbildung nur die psychotherapeutischen 
Sitzungen (ohne Tests, Übende Verfahren, biogr. Anamnese, Grundpauschalen, Zuschläge zu 
Akutbehandlungen, Krisensitzungen etc.) einbezogen sind. 
Weitere Einnahmen können durch den am IVS möglichen Erwerb zusätzlicher 
psychotherapeutischer Fachkunde erzielt werden: 

• Fachkunde "Gruppenpsychotherapie": Mit der Durchführung von 120 Stunden 
verhaltenstherapeutisch fundierte Behandlung von Patienten in Gruppen ergibt sich bei einer 
höheren Erstattung von 70%(!) der regulären Vergütung, eine zusätzliche Einnahme von 14.059 
€ bis zu 24.494 € (je nach Gruppengröße, 3 – 9 Teilnehmende). Davon abzuziehen sind hier 
ebenfalls die dafür notwendigen 40 Stunden Gruppensupervision von 1.360 € (40 x 34 €). Die 
fachkundespezifischen Theoriestunden sind im jeweiligen Curriculum schon enthalten. 

• Fachkunde „Verhaltenstherapeutisch fundierte Behandlung von Kindern und 
Jugendlichen“: diese ist zu erwerben für Psychologische Psychotherapeuten in Ausbildung. 
Hierfür sind 180 Behandlungsstunden nötig, wodurch mindestens weitere 9.000 € verdient 
werden. Allerdings entstehen auch hier wieder Ausgaben für die Gruppensupervision von 1.530 
€. (45 x 34 €). Die fachkundespezifischen Theoriestunden können am IVS kostenfrei individuell 
gebucht werden. 

Ergänzende Hinweise: 
- Diese Kostenaufstellung gilt sowohl für die Verhaltenstherapeutisch fundierte wie auch für die 

Systemisch fundierte Psychotherapieausbildung (PP und KJP). 
- Zur finanziellen Entlastung in der ersten Hälfte der Ausbildung gibt es zwei alternative 

Gebührenmodelle, mit denen die monatlichen Kosten in den ersten Semestern sogar bis auf „0“ 
reduziert werden können. 

- Kosten für die Berufshaftpflichtversicherung werden vom IVS übernommen. 
- Bezüge über das BAFöG dürften inzwischen (nach den neuen gesetzlichen Regelungen) nicht 

mehr notwendig sein. 
- Günstige Bildungskredite: Bundesverwaltungsamt (www.bva.de) und bei der Dt. Apotheker- und 

Ärztebank 
- Die Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln ist im Rahmen der Ausbildung vergünstigt möglich. 
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10. Finanzierungsmöglichkeiten der Ausbildung am IVS 
 

Alternative Finanzierungsmöglichkeiten der Ausbildung am IVS (seit 2011) 
Stundung bzw. Absenkung der Ausbildungskosten in der ersten Hälfte der Ausbildungszeit 
 
mit diesem Schreiben erhalten Sie eine Übersicht über alternative Gestaltungmöglichkeiten der 
Ausbildungskosten am IVS, mit denen wir seit 2011 gute Erfahrungen gemacht haben. 
 
Die Entwicklungen unserer ökonomischen Rahmenbedingungen vor allem unsere 
Gemeinnützigkeit ließ es zu, zwei alternative Gebührenmodelle zu ermöglichen. Dadurch können 
die monatlichen Ausbildungskosten in der 1. Hälfte der Ausbildung gestundet bzw. niedriger 
gestaltet werden. Wir möchten damit Interessenteninnen, deren aktuelle finanzielle Lage den 
Beginn einer solchen Ausbildung in Frage stellt, die Möglichkeit bieten, diese eher finanziell 
angespannte Lage in der Anfangsphase zu überbrücken. Seit 2011 gab es immer wieder 
Ausbildungsteilnehmer, die diese Erleichterungen zu Beginn der Ausbildung gerne 
wahrgenommen haben. 
 
Die 1. Alternative ist ein Modell, in dem die monatlichen Ausbildungskosten zu Beginn ganz 
entfallen: 
 
Dies bedeutet für die 3-jährige Ausbildung: Keine Kosten für Theorieseminare bis zum 5. Semester. 
Daraus ergibt sich ein monatlicher Beitrag ab dem 5. Semester von 720 € (720 € * 12 Monate = 
8.640 €, statt derzeit: 240 € / p. Monat über 3 Jahre). 
 
Für die 5-jährige Ausbildung: Keine Kosten für Theorieseminare bis zum 7. Semester. Daraus 
ergibt sich ein monatlicher Beitrag ab dem 7. Semester von 350 € (350 € * 24 Monate = 8.400 €, 
statt derzeit: 140 € / p. Monat über 5 Jahre). 
Das heißt, dass zunächst nur die Kosten der Selbsterfahrung anfallen und erst, wenn Sie 
über Einnahmen aus den Patientenbehandlungen in der Praktischen Ausbildung verfügen, 
müssen Sie monatliche Gebühren für die Theorie bezahlen (die dann aber natürlich 
entsprechend höher sind). 
 
Die 2. Alternative ist ein Modell, in dem die monatlichen Kosten zu Beginn niedriger ausfallen: 
 
Dieses bedeutet für die 3-jährige Ausbildung: Zahlung eines monatlichen Betrags von 120 € für die 
Theorieseminare bis zum Ende des 4. Semesters (120 € * 24 Monate = 2.880 €) und ab dem 5. 
Semester ein monatlicher Beitrag von 480 € (480 € * 12 Monate = 5.760 €, statt; derzeit: 240 € / p. 
Monat über 3 Jahre). 
 
Für die 5-jährige Ausbildung: Zahlung eines monatlichen Betrags von 70 € für die Theorieseminare 
bis zum Ende des 6. Semesters (70 € * 36 Monate = 2.520 €) und ab dem 7. Semester ein 
monatlicher Beitrag von 245 € (245 € *24 Monate = 5880 €), statt derzeit: 140 € / p. Monat über 5 
Jahre). 
 
Wenn Sie sich in diesem Punkt noch nicht entscheiden können, ist es dennoch möglich, den 
Ausbildungsvertrag schon jetzt zu schließen und sich bis zum Beginn der Ausbildung (1. Okt. bzw. 
1. April) mit dieser individuellen Entscheidung Zeit zu lassen. Schicken Sie uns dann zunächst den 
unterschriebenen Ausbildungsvertrag und erst später die unterschriebene Zusatzvereinbarung 
oder melden Sie sich für Fragen einfach im IVS-Büro. 
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11.  Ausbildungsförderung 
 
Verordnung über die Ausbildungsförderung für den Besuch von Ausbildungsstätten für 
Psychotherapie und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie (PsychThV) 
 
Auf Grund des § 2 Abs. 3 Nr. 1 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 6 Juni 1983 (BGBI. I S. 645, 1680), der zuletzt durch Artikel 1 Nr. 12 des 
Zwanzigsten Gesetzes zur Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes vom 7. Mai 1999 
(BGBI. I S. 850) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für Bildung und Forschung:  
 
§ 1 Ausbildungsstätten  
(1) Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz wird geleistet für den 
Besuch von Ausbildungsstätten für Psychotherapie und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie, 
die anderen Einrichtungen im Sinne des § 6 des Psychotherapeutengesetzes vom 16. Juni 1998 
(BGBI. I S.1311) sind.  
(2) Die Ausbildungsförderung wird nur geleistet, wenn die Ausbildung an einer durch die zuständige 
Landesbehörde staatlich anerkannten Einrichtung durchgeführt wird.  
 
§ 2 Förderungsrechtliche Stellung der Auszubildenden  
Die Auszubildenden erhalten Ausbildungsförderung wie Studierende an Hochschulen. 
 
§ 3 Inkrafttreten  
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündigung in Kraft. (27.Juli 2000)  
 
Für den Besuch der dreijährigen Vollzeitausbildung zur Kinder & Jugendlichen- bzw. 
Psychologischen Psychotherapeutin kann gemäß § 1 Abs. 1 PsychThV dem Grunde nach 
Ausbildungsförderung nach dem BAföG gewährt werden (§ 1 Abs. 2 PsychThV). Die 
Auszubildenden erhalten gemäß § 2 PsychThV Ausbildungsförderung wie Studierende an 
Hochschulen. Die Förderung wird daher gemäß § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 17 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 1 BAföG als Bankdarlehen nach § 18c BAföG geleistet.  
 
Anmerkung: Zuständig für Auszubildende, die vor Aufnahme der Ausbildung ihren ständigen 
Wohnsitz in Bayern hatten, sind die bisher bestimmten Ämter für Ausbildungsförderung bei den 
Studentenwerken Erlangen-Nürnberg und München. Für Auszubildende, die vor Aufnahme der 
Ausbildung ihren ständigen Wohnsitz außerhalb des Freistaates Bayern hatten, ist das Amt des 
jeweiligen Landes zuständig (Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst, A 5 - S 1138-8/53 734 02.12.2002) 
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12.  IVS Pluspunkte 
 
Das Wichtigste: 
• 99,5 % unserer Absolventinnen (insges. 769; PP 513 u. KJP 256) haben die Approbation erlangt. Zum 

Vergleich: In der schriftl. Prüfung liegen die Misserfolge bundesweit bei 1,2 - 4,5 % (PP) bzw. 2,1 - 
10,3 % (KJP). 

• Das IVS ist als einziges Institut in Deutschland für die gesamte Ausbildung QM-zertifiziert (DIN EN 
ISO 9001:2015). Eine solche Zertifizierung ist für Einrichtungen der Gesundheitsversorgung vom 
Gemeinsamen Bundesausschuss der Krankenkassen (G-BA) vorgeschrieben. 

• So konnte z.B. die hohe Qualität der Theorieseminare am IVS in den letzten Jahren noch weiter 
gesteigert werden. 237 Seminare (PP) im Zeitraum von 2010 bis 2014, ergaben einen Wert von 1,62 
(SD = 0,47 Noten-Skala von 1 - 6). Eine frühere Auswertung von 186 Seminaren im Zeitraum von 
2000 bis 2006 hatte auch schon einen sehr hohen Wert von 1,85 (SD = 0,65) ergeben. 

• Wir setzen die Forderungen der Prüfungsverordnungen um und verlangen keine Ausbildungsteile über 
die vorgegebenen Stundenzahlen hinaus (z.B. keine Zwischenprüfung, nur 6 Falldokumentationen, 
unkomplizierte Möglichkeiten zum Absolvieren der sog. „freien Spitze“). 

• Wir sind eine gemeinnützige Einrichtung. Es dürfen also keine Gewinne erwirtschaftet werden; d.h. 
alle Gebühren orientieren sich an den für die Durchführung der Ausbildung aufgewendeten Kosten. 

• Wir versuchen auch für Menschen mit Behinderungen die Ausbildung möglichst barrierefrei zu 
gestalten (Beschriftungen in Blindenschrift, rollstuhlgerechte Seminarräume und WCs. etc.). 

 
Ausstattung und Verwaltung des IVS: 
• In den IVS-Büros arbeiten 25 festangestellte und 2 freiberufliche Mitarbeiterinnen. Die Verwaltung ist 

daher gut erreichbar und bietet i.d.R. schnelle Hilfe bei Problemen. 
• Die Ambulanzen in Fürth verfügen insgesamt über 9 modern eingerichtete Seminarräume (z.B. 

interaktive Whiteboards, WLAN, Technik f. hybride Veranstaltungen etc.). 
• Für Kleingruppenarbeit stehen an den Seminarwochenenden bis zu 25 Therapieräume zur Verfügung. 
• Für die Seminarpausen stehen 6 Küchen mit Essbereichen zur Verfügung, wo jeweils die üblichen 

Pausensnacks (Bio- und Fair-Trade-Produkte) und Getränke vom IVS-Team vorbereitet sind. 
• Inzwischen besteht die Möglichkeit, dass unsere Ausbildungsteilnehmer, bequem von zu Hause oder 

vom Smartphone aus, die Belegung aller Therapieräume online einsehen und belegen können. 
• Fahrradfahrerinnen können ggf. vor dem Seminar od. vor der Therapiesitzung i.d. Ambulanz duschen. 
 
Ausbildungsbaustein Theorie: 
• Das VT-Theoriecurriculum des IVS ist integrativ konzipiert und enthält auch Elemente aus den 

Verfahren der Non-direktiven Gesprächspsychotherapie und Spieltherapie, der Systemischen 
Therapie, der Hypnotherapie, der Schematherapie, dem EMDR, dem MBSR, ACT u.a. 

• Unsere Dozentinnen sind vorwiegend langjährig berufserfahrene Praktizierende mit entsprechenden 
Spezialgebieten, die zum Teil wegweisend zu ihren Themen veröffentlicht haben. 

• Es ist über das Curriculum möglich, die Fachkunde für Entspannungstechniken (PMR) sowie Teile der 
Theorie für EMDR, Hypnose und vollständig für die Gruppenpsychotherapie zu absolvieren. 

• Zusätzlich kann man kostenfrei die Fachkunde „Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie“ erwerben. 
Hierfür werden auch einige Theoriestunden (i.d.R. 50) aus dem VT-Theoriecurriculum angerechnet. 

• Das IVS bietet für Kandidatinnen, die sich insbesondere bezüglich der schriftlichen Prüfung unsicher 
sind, einen 4-tägigen Prüfungs-Crashkurs (Intensivlehrgang) an. 

 
Zur Seminarorganisation am IVS: 
• Wir haben kleine Ausbildungsgruppen (meist 10 – 16 TN) die z.T. sehr intensiv trainiert werden z.B. 

mit dem Einsatz von Microteaching (Videofeedback). 
• Teilweise besuchen auch Ärztinnen, Sozialpädagoginnen, Pädagoginnen und Lehrerinnen unsere 

Veranstaltungen, wodurch der interdisziplinäre Austausch gefördert wird. 
• Die Theorie-Seminare finden an Wochenenden vor Ort (teilweise online) Sa/So, selten Fr./Sa statt. 
• Die bay. Schulferien sind, aus Rücksicht auf Teilnehmerinnen mit schulpflichtigen Kindern, theoriefrei 

(ausgenommen evtl. Wochenenden zu Beginn oder am Ende der Ferien). 
• Evaluation durch Teilnehmerbefragung nach jedem Seminar. Das IVS-Büro meldet Ergebnisse an die 

Dozentinnen und setzt realisierbare Änderungsvorschläge baldmöglichst um. 
• Besondere Wünsche nach Seminaren zu Spezialthemen, die nicht im Curriculum enthalten sind, 

werden über die Kurssprecher ans Leitungsgremium gemeldet und, wenn realisierbar, erfüllt. 
• Die Interessen und Wünsche jeder einzelnen Kurse werden von eigens gewählten Kurssprecherinnen 

vertreten, die in regelmäßigen Abständen an Kurstreffersprechen mit der IVS- Leitung teilnehmen. 
• Freie Plätze in den angebotenen Seminaren können stets von Teilnehmerinnen anderer Jahrgänge 

besucht werden. Man darf also kostenfrei gerne mehr als die 600 Stunden besuchen. 
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Ausbildungsbaustein Selbsterfahrung: 
• Unsere Selbsterfahrung ist orientiert an den Verfahren der 3. Welle der Verhaltenstherapie wie z.B. 

Achtsamkeitstechniken (MBSR, J. Kabat-Zinn; MBCT und DBT, M. Linehan), Schematherapie (J.E. 
Young) und humanistischen Ansätzen wie „Gewaltfreie Kommunikation“ (GfK; M. Rosenberg). 

• Das Konzept der Selbsterfahrung ist eigens für diese Ausbildung entwickelt und steht auch öffentlich 
auf der Homepage als Skript zur Verfügung. 

• Die Selbsterfahrung findet in einer geschlossenen fortlaufenden Gruppe mit ca. 8-10 Teilnehmerinnen 
bei zwei Leiterinnen (männlich u. weiblich) statt. 

• Die SE-Leitungsteams sind je nach Kapazitäten frei wählbar. 
• SE-Leiterinnen und auch Supervisorinnen der zu Prüfenden werden nicht als Prüferinnen bei der 

Abschlussprüfung (Approbation) eingesetzt. 
 
Ausbildungsbaustein Praktische Tätigkeit: 
• Wir haben Kooperationsverträge mit einer Vielzahl von Kliniken im gesamten Bayern und in anderen 

Bundesländern, so dass die 1800 Stunden PT1 u. PT2 gegebenenfalls näher am Lebensmittelpunkt 
absolviert werden können (siehe Liste und Landkarte auf der Homepage). 

• Wir sind offen für Kooperationen mit weiteren Kliniken und schließen auch individuelle 
Kooperationsverträge, nur für einzelne Ausbildungskandidatinnen, mit neuen Kliniken. 

 
Ausbildungsbaustein Praktische Ausbildung: 
• Außer den 2 großen Ambulanzen in Fürth haben wir viele Lehrpraxen dezentral in Bayern und in 

anderen Bundesländern verteilt (siehe Landkarte auf der Homepage). 
• In den Ambulanzen können sich die Therapeutinnen die Pat. selbst auswählen, da wir davon 

ausgehen, dass nach 900 bis 1800 Std. Praktischer Tätigkeit jede Ausbildungsteilnehmerin dazu in 
der Lage ist, die eigenen Kompetenzen mit supervisorischer Unterstützung einzuschätzen. 

• Die Vergütung in der praktischen Ausbildung liegt bei einer Zahl von 600-720 Behandlungsstunden 
bei mindestens 33 Tsd. Euro bis ca. 43 Tsd. Euro. 

• Zeitnahe Vergütung (ca. 4 Wo nach der Abrechnung) durch ein eigenes Abrechnungsbüro (d.h. keine 
Abzüge für Abrechnungsgebühren!) 

• In jedem Jahr der Praktischen Ausbildung erhalten alle unsere Therapeutinnen ein besonderes 
Fachbuch mit hohem „Praxisfaktor“ oder ausgesuchtes Therapiematerial (Liste s. Homepage). 

 
Ausbildungsbaustein Supervision: 
• Alle Ausbildungsteilnehmerinnen oder Gruppen von Teilnehmerinnen können sich ihre 

Supervisoreninnen aus unserer Supervisorinnenliste (s. Homepage) selbst auswählen. 
• Supervisorinnen anderer VT-Institute werden in der Regel auch vom IVS anerkannt. 
 
Kosten: 
• Die monatlichen Kosten beim Einstieg in die Ausbildung können reduziert werden, um dann später mit 

der Vergütung der Praktischen Ausbildung die entstehenden höheren Monatsbeiträge zu finanzieren. 
• Den ca. 21 Tsd. € Kosten stehen mindestens 33 Tsd. € bis ca. 43 Tsd. € Einnahmen gegenüber. (Hier 

sind die mtl. 1000 Euro (brutto) aus der Praktischen Tätigkeit in der Klinik noch nicht mit einberechnet.) 
• Jede Ausbildungsteilnehmerin d. IVS erhält einen Studierendenausweis (f. kulturelle u.a. Angebote). 

Wie bei anderen Instituten ist Bafög-Bezug sowie für Nürnberg/Fürth das 365-Euroticket bzw. 50-
EuroTicket bundesweit für Öffentliche Verkehrsmittel und der Deutschen Bahn möglich. 

 
Besonderes: 
• Für alle Ausbildungsteilnehmerinnen werden vom IVS über die gesamte Ausbildungszeit neben der 

Unfallversicherung auch die Kosten für eine Betriebs- u. Berufshaftpflichtversicherung übernommen. 
• Wir veranstalten i.d.R. jährlich eine große Fachtagung, zuletzt mit über 500 Teilnehmerinnen. 
• Das IVS unterstützt die Vertretung der PiAs in Bayern in der Kammer und den Berufsverbänden. 
• Wir haben durch unsere vielen Absolventinnen bisher (ca. 600) sehr viel Erfahrung mit schwierigen 

Sondersituationen wie Unterbrechungen, Anrechnung von PT1 u. 2, Veränderung des 
Lebensmittelpunkts, ausländische und unkonventionelle Abschlüsse, Quereinstiege etc. 

• Wir sind nicht nur von unserem Standort her multikulturell, sondern haben auch eine 
überdurchschnittliche Zahl von Teilnehmerinnen mit Migrationshintergrund. 

• Jährlich findet ein Neujahrsessen für die Therapeutinnen in den IVS-Ambulanzen statt, manchmal 
auch einen Wandertag oder Sommerfest für alle Ausbildungsteilnehmerinnen und Dozentinnen. 

• Wir beteiligen uns am bundesweiten, jährlich stattfindenden GirlsDay/BoysDay um das Interesse für 
unseren Beruf vor allem bei männlichen Jugendlichen zu steigern. 
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13.  Bewerbung 
 
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung idealerweise per E-Mail an theorie-st@ivs-nuernberg.de 
 
Alternativ können Sie uns diese auch postalisch an folgende Adresse senden: 
 
Psychotherapeutische Ambulanz 
z.Hd. Frau Gertrud Skoupy 
Rudolf-Breitscheid-Str. 41-43 
90762 Fürth 
 
 
Bitte legen Sie Ihrer Bewerbung folgende Unterlagen bei: 
 
• Kopie/Scan Bachelorurkunde bzw. Bachelorzeugnis. 
• Kopie/Scan Diplom- bzw. Masterurkunde / Diplom- bzw. Masterzeugnis (bei abgeschlossenem 

Studium) oder Transkript (bei laufendem Studium) aus denen hervorgeht, dass (nach 
PsychThG, § 5, Absatz 1) die Mindestanforderungen für die Ausbildung zur Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeutin erfüllt sind. 

• Tabellarischer Lebenslauf mit Angabe der wichtigen Lebensdaten, des beruflichen 
Werdegangs und der bisherigen beruflichen Tätigkeiten. 

• Ein biografisch orientiertes Motivationsschreiben, aus welchem hervorgeht, warum die 
Bewerberin lernen möchte, systemisch zu denken und zu arbeiten. 

• Zeugnisse bisheriger Arbeitgeber und Praktikumsstellen. 
• Bescheinigungen bisheriger psychotherapeutischer Aus-, Weiter- und Fortbildungen. 
 
 

 
 Anmeldeformular zu einem Bewerbungsgespräch  

 
 
  

mailto:theorie-st@ivs-nuernberg.de
https://www.ivs-nuernberg.de/wp-content/uploads/ST_Anmeldeformular_Bewerbungsgespr%C3%A4ch_V002.pdf
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a) Anmeldeformular zu einem Bewerbungsgespräch 
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b) Psychotherapeutenausbildung-Schema 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

   
 

   
                                                  

                                                                      

 
 
 

 
 
 

  
 

    
    

        
    

     
 

 

  

Wie wird man Psychotherapeut*in? 

Aktualisierte Übersicht über die verschiedenen Wege zum Beruf des/der Psychotherapeuten/in nach 
dem Inkrafttreten der Reform des Psychotherapeutengesetzes (ab 1. September 2020) 

 
 
 

Berufliche 
Tätigkeiten 

 
 
 

 
Psychologische/r Psychotherapeut/in 
oder Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut 
Approbation mit voller Heilkundeerlaubnis nach 
staatlicher Prüfung 

Fachpsychotherapeut/in 
für Psychoanalyse,  
für tiefenpsychologisch fundierte 
Therapie, für verhaltenstherapeutisch 
fundierte oder für systemisch fundierte 
Psychotherapie 

Facharzt/ärztin für 
Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie oder 
Facharzt/ärztin für K.-u.Jgdl. 
Psychiatrie u. Psychotherapie 
nach Facharztprüfung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Med. Staatsexamen 
nach 2 J. Medizinstudium 
- orientiert an der 
Approbationsordnung für 
Ärzte (ÄApprO) 

Approbation als Arzt/Ärztin 
 
Medizinstudium 
12 Semester (insgesamt) 
2. Med. Staatsexamen 
mit Heilkundeerlaubnis 
nach der Approbationsordnung 
für Ärzte (ÄApprO) 

Psychotherapiestudium (Bachelor) 
6 Semester 

polyvalent 
 orientiert an der Approbations-
ordnung f. PT (PsychTh-ApprO) 

Approbation als Psychotherapeut/in 
 
Psychotherapiestudium (Master) 
4 Semester 
Staatsexamen 
mit Heilkundeerlaubnis 
nach der Approbationsordnung 
für Psychotherapeuten 
(PsychTh-ApprO) 

Abitur; in manchen 
Bundesländern auch 
fachgebundene Hochschulreife 

Abitur oder fachgebundene 
Hochschulreife 

Weiterbildung zum/r 
Facharzt/ärztin f. Psychosomatische 
Medizin u. Psychotherapie oder z. 
Facharzt/ärztin f. Psychiatrie und 
Psychotherapie bzw. Kinder- u. 
Jugendpsychiatrie und 
psychotherapie 
5 J. (Vollzeit) 
Weiterbildung bei einem Weiterbilder 
an einer gemäß Weiterbildungsord. 
der Ärztekammer zugelassenen 
Weiterbildungsstätte 

Weiterbildung zum/r 
Fachpsychotherapeuten/in 
5 Jahre (Vollzeit) 
Weiterbildung in einem der anerkannten 
Verfahren (s.o.) mit dem Schwerpunkt auf 
Kinder und Jugendliche oder auf Erwachsene 
bei einem Weiterbilder an einer gemäß 
Weiterbildungsordnung der 
Psychotherapeutenkammer zugelassenen 
Weiterbildungsstätte 
Ziel: volle Heilkundeerlaubnis für eigenständ. 
Behandlung und Niederlassungsrecht 

Diplom od. Master in Psychologie, 
bzw. Pädagogik, Soziale Arbeit, 
Bildungswissenschaften 
NEU: o.ä. pädagogische Studiengänge 

3 bzw. 4 Semester 
- nicht unbedingt konsekutiv 

- für PP: universitäre oder eine 
gleichgestellte staatlich anerkannte HS 
und Prüfung in Klinischer Psychologie 

- für KJP: nicht unbedingt universitär 

Bachelor in Psychologie, 
Soziale Arbeit, Soz.-pädagogik u.a. 
6 bzw. 7 Semester 
- nicht unbedingt universitär 

 

Ausbildung zum/r 
Psychologischen Psychotherapeuten/in 
oder zum Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten /in  
5 Jahre (Teilzeitform; nebenberuflich) 
3 Jahre (Vollzeitform; d.h. 2 J. kürzer als die neue 
Weiterbildung) 
Psychoanalytische, tiefenpsychologisch, 
verhaltenstherapeutisch oder systemisch fundierte 
Psychotherapieausbildung an einem nach dem 
Psychotherapeutengesetz (PsychThG) staatlich 
anerkannten Ausbildungsinstitut 
Noch 10 Jahre lang (bis 2032) möglich! 

Abitur bzw. fachgebundene 
Hochschulreife od. Fachhochschulreife 

Angestellt 
• in Psychiatrischen Kliniken 
• in Psychosomatischen Kliniken 
•  in Beratungsstellen und (teil-)stationären 

Einrichtungen d. Jugendhilfe 
•  an Universitäten in der psychiatrisch-psycho- 

logischen Forschung, Wissenschaft u. Lehre 
• an Aus- und Weiterbildungsinstituten 
• in Leitungspositionen (Stationen, Kliniken) 

Selbständig 
•  niedergelassen in eigener Praxis, 

Patientenbehandlung mit Kassensitz, 
• zusätzlich als Supervisor/in für Kollegen, 
• als Dozent/in in der Aus- u. Weiterbildung, 
• als Coach / Persönlichkeitstrainer, 
•  Gerichtsgutachter/in / Sachverständige/r 

vor Gericht, u.v.a. 
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c) Muster Ausbildungsvertrag 
 
 
 
 

 
 
AUSBILDUNGSVERTRAG-IVS_Muster_V008 

 

  
   

 
   

                                                  
                                                                      

 
 
 

 
 
 

  
   

    
        

    
     

 
 

 

Ausbildungsvertrag 
 
Zwischen der Gesellschaft für Verhaltenstherapeutisch fundierte Psychotherapie, Verhaltensmedizin, System  
fundierte Psychotherapie und Sexuologie IVS gGmbH 
und  
Herrn / Frau 
 

    
 Name  Vorname 
(im folgenden Vertrag "Ausbildungsteilnehmer/in" = AT 1 genannt) 
 

      
 Straße PLZ  Ort  
 

      
 Tel-Nr. privat Tel.-Nr. dienstl. E-Mail 
 

Geb.-Datum:   
 
wird der folgende Vertrag zur Ausbildung in Verhaltenstherapie zum/zur  

  Psychologischen Psychotherapeuten/in 
 (Verhaltenstherapeutisch fundierte Psychotherapie) 

  Psychologischen Psychotherapeuten/in 
  (Systemisch fundierte Psychotherapie) 

  Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten/in 
  (Verhaltenstherapeutisch fundierte Psychotherapie) 

  Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten/in 
  (Systemisch fundierte Psychotherapie) 
 
nach dem „Curriculum Verhaltenstherapie / Kognitive Therapie" bzw. dem „Curriculum Verhaltenstherapie 
bei Kindern und Jugendlichen“ bzw. „Curriculum Systemisch fundierte Psychotherapie“ bzw. „Curriculum 
Systemisch fundierte Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen“ und dem Ausbildungsplan des Insti-
tuts für Verhaltenstherapeutisch fundierte Psychotherapie, Verhaltensmedizin, Systemisch fundierte  
Psychotherapie und Sexuologie (IVS) geschlossen: 

 
Die Ausbildung erfolgt in   Vollzeit   Teilzeit 

Die Ausbildung beginnt am   und endet am   

Die nachstehenden "Vereinbarungen zum Ausbildungsvertrag" sind Gegenstand dieses Vertrages und wer-
den anerkannt. Alternative Gebührengestaltungen werden in einem entsprechenden Vertragszusatz gere-
gelt, der Bestandteil dieses Vertrages ist. Der Vertrag ist in zwei gleichlautenden Ausfertigungen ausgestellt 
und von den Vertragschließenden eigenhändig unterschrieben.  

Nürnberg, den   
 
 
 
 
    
 Geschäftsführer der Gesellschaft für Ausbildungsteilnehmer/in 
      Verhaltenstherapeutisch fundierte Psychotherapie, 
Verhaltensmedizin, Systemisch fundierte Psychotherapie 
                             und Sexuologie IVS gGmbH 
 
   

1 Das grammatische Maskulinum wird als genus generale gebraucht. 
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Vereinbarungen zum Ausbildungsvertrag 
 
1. Gegenstand des Vertrages und Ausbildungszeit 

1.1 Gegenstand des Vertrages: Im Rahmen des vereinseigenen Instituts für Verhaltens-
therapeutisch fundierte Psychotherapie, Verhaltensmedizin, Systemisch fundierte Psycho-
therapie und Sexuologie (IVS) werden in den Räumen des Instituts und den kooperieren-
den Einrichtungen wissenschaftlich anerkannte psychotherapeutische Verfahren und pra-
xisorientierte berufliche Weiterbildung vermittelt. Gegenstand dieses Vertrages ist die o.g. 
Ausbildung, die mit einer staatlichen Prüfung abschließt. Sie berechtigt zum Erwerb einer 
der Ausbildung entsprechenden Approbation bei der zuständigen Landesbehörde (nach § 
8 Abs. 2 PsychTh-AprV bzw. KJPsychTh-AprV).  

1.2 Ausbildungszeit: Die Ausbildung dauert 3 Jahre (Vollzeit) oder 5 Jahre (Teilzeit).*  
Das staatliche Prüfungsverfahren und Approbation sind nicht Teil der Ausbildungszeit.  

1.3 Unterbrechung: Wird die Ausbildung während des ersten Ausbildungsjahres um mehr 
als 6 Monate unterbrochen oder es wurden mehr als 60 Theoriestunden (4 Wochenend-
seminare) versäumt, ist der/die Ausbildungsteilnehmer/in verpflichtet, sich für die Gestal-
tung der weiteren Ausbildungsplanung mit der Leitung in Verbindung zu setzen. 

1.4 Eignung: Am Ende des ersten Ausbildungsjahres erhält der/die Ausbildungsteilneh-
mer/in von seinem/r Selbsterfahrungsleiter/in eine ausführliche Rückmeldung über 
seine/ihre persönlichen Qualitäten und seine/ihre Eignung als Psychotherapeut/in, gegebe-
nenfalls mit entsprechenden individuellen Auflagen für die weitere Ausbildung (siehe Punkt 
4.2.1). Der/die Ausbildungsteilnehmer/in kann diese Rückmeldung von zwei weiteren 
Selbsterfahrungsleitern/innen des IVS seiner/ihrer Wahl prüfen lassen. Diese drei Selbster-
fahrungsleiter/innen müssen zu einem endgültigen Konsens gelangen. Im Falle der Nicht-
Eignung kann die Kündigung von Seiten des IVS (s. Punkt 6.3) ausgesprochen werden.  

1.5 Verlängerung der Vertragslaufzeit über die Mindestausbildungszeit 
(3 bzw. 5 Jahre) hinaus: Sollte die praktische Ausbildung nicht innerhalb des vertraglich 
fixierten Mindestzeitraums zu absolvieren sein, so verlängert sich die Ausbildungszeit um 
diesen für die praktische Ausbildung noch erforderlichen Zeitraum. In dieser Zeit fallen keine 
monatlichen Gebühren mehr an, jedoch bleibt die/der Ausbildungsteilnehmer/in über das 
IVS weiterhin gemäß Punkt 5.1 berufshaftpflicht- und unfallversichert. Die Ausbildung am 
IVS endet spätestens mit dem Erlangen der Approbation. Die/der Ausbildungsteilnehmer/in 
erhält die Möglichkeit bzw. verpflichtet sich, alle in der praktischen Ausbildung begonnenen 
Behandlungen zu Ende zu führen.  

1.6 Nichtbestehen der Prüfung: Besteht der/die AT die staatliche Prüfung nicht, so ver-
längert sich das Ausbildungsverhältnis bis zur nächsten Wiederholungsprüfung Diese muss 
spätestens 6 Monate nach der letzten Prüfung stattfinden. Besteht der/die Ausbildungsteil-
nehmer/in die zulässige(n) Wiederholungsprüfung(en) nicht, so endet das Ausbildungsver-
hältnis mit dem Nichtbestehen der Wiederholungsprüfung (nach § 12 PsychTh-AprV bzw. 
KJPsychTh-AprV). 

 

 

 

 

 

 
  
* Siehe Seite 1 des Vertrages 
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2. Pflichten und Ausbildungsplan des IVS 

Das IVS verpflichtet sich,  

2.1 (Ausbildungsmittel) 
dem/der Ausbildungsteilnehmer/in dem/der Ausbildungsteilnehmer/in kostenlos Ausbil-
dungs- und Lehrmittel (Ausbildungsplan, Curriculum des IVS, Studienbuch sowie Arbeits-
blätter für Therapeuten und Patienten) zur Verfügung zu stellen,  

2.2 (Fachliteratur und Medien) 
insbesondere Videofilme, Fachliteratur und Testinstrumente, die für die Ausbildung erfor-
derlich sind, zugänglich zu machen,  

2.3 (Ausbildungsplan) 
den/die Ausbildungsteilnehmer/in entsprechend dem Ausbildungsplan und den Bestimmun-
gen der PsychTh-AprV bzw. KJPsychTh-AprV auszubilden,  

2.4 (Praktische Tätigkeit und praktische Ausbildung) 
ihm/ihr entsprechende Praktikumsstellen zur Verfügung zu stellen, wobei fachliche 
Interessen des/der Ausbildungsteilnehmer/in soweit wie möglich berücksichtigt werden sol-
len.  

 

3. Pflichten des/der Ausbildungsteilnehmer/in 

Der/die Ausbildungsteilnehmer/in hat sich zu bemühen, die Kenntnisse, Fertigkeiten und 
beruflichen Erfahrungen zu erwerben, die erforderlich sind, um das Ausbildungsziel in der 
vorgesehenen Ausbildungszeit zu erreichen. Er/sie verpflichtet sich insbesondere,  

3.1 (Lernpflicht) 
die ihm/ihr im Rahmen seiner/ihrer Ausbildung übertragenen Aufgaben, insbesondere die in 
der Arbeit mit Patienten/innen, sorgfältig und gewissenhaft auszuführen;  

3.2 (Lehrveranstaltungen des IVS und sonstige Ausbildungseinheiten) 
kontinuierlich an den Lehrveranstaltungen und Fachtagungen des IVS, sowie an sonstigen 
Ausbildungsmaßnahmen teilzunehmen;  

3.3 (Weisungsgebundenheit) 
den Weisungen zu folgen, die ihm/ihr im Rahmen der Ausbildung vom/von der Ausbilder/in 
und anderen weisungsberechtigten Personen in den kooperierenden Einrichtungen erteilt 
werden;  

3.4 (Betriebliche Ordnung) 
die für die jeweilige Ausbildungsstätte geltende Ordnung zu beachten;  

3.5 (Sorgfaltspflicht) 
Ausbildungsmittel, und sonstige Einrichtungen pfleglich zu behandeln und sie nur zu den 
ihm/ihr übertragenen Arbeiten zu verwenden;  

3.6 (Schweigepflicht) 
über die ihm anvertrauten Patienten und Patientendaten gegenüber Dritten im Sinne der 
Schweigepflicht (n. § 203 StGB) sowie über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse auch nach 
seinem/ihrem Ausscheiden Stillschweigen zu wahren;  

3.7 (Benachrichtigung) 
bei Fernbleiben von der Ausbildung, von Lehrveranstaltungen des IVS oder von sonstigen 
Ausbildungsveranstaltungen unter Angabe von Gründen unverzüglich der Einrichtung 
Nachricht zu geben und ihr bei Krankheit oder Unfall spätestens am dritten Tage eine ärzt-
liche Bescheinigung zuzusenden;  
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3.8 (Mitteilungen über den Ausbildungsstand) 
das Leitungsgremium des IVS über den aktuellen Stand der Ausbildung (abgeleistete Stun-
den, bearbeitete und aktuelle Therapie-Fälle) am Ende jedes Studienhalbjahres zu informie-
ren. 

3.9 (Vertretung der Ausbildungsteilnehmer gegenüber dem IVS) 
Jede Ausbildungsgruppe wählt mit einfacher Mehrheit für jeweils 1 Jahr eine/n Gruppen-
sprecher/in, welche/r die mit absoluter Mehrheit gefassten Beschlüsse der Ausbildungs-
gruppe gegenüber dem Leitungsgremium des IVS vertritt. Diese Wünsche oder Verände-
rungsvorschläge sind schriftlich beim Leitungsgremium des IVS einzureichen. 

 

4. Kosten:  

4.1 Allgemeine Kosten 

4.1.1 (Monatliche Ausbildungsbeiträge) 
Dem/r Ausbildungsteilnehmer/in entstehen Ausbildungskosten in monatlichen Ausbildungs-
gebühren von 240 € (= 36 Raten in der 3-jährigen Vollzeitausbildung) bzw. 140 € (= 60 
Raten in der berufsbegleitenden 5-jährigen Ausbildung). Die Ausbildungsvergütung ist je-
weils zum 1. eines jeden Monats fällig. Alternative Gebührengestaltungen werden in einem 
entsprechenden Vertragszusatz geregelt, der Bestandteil dieses Vertrages ist und diesen 
Absatz unwirksam macht.  

Beendet der AT die Ausbildung vorzeitig, werden ihm unter Anrechnung der Ratenzahlung 
die bis zu diesem Zeitpunkt angebotenen Theoriestunden (14.- € /WE für die 5-jährige Ver-
sion bzw. 14,40 € für die 3-jährige Version) in Rechnung gestellt. 

4.1.2 (Gesonderte Kosten) 
Die Gruppenselbsterfahrung wird vom Institut organisiert, wobei hier Kosten von derzeit 
28,00 € je Selbsterfahrungseinheit (= 50 Min.) entstehen, die gesondert von den Selbster-
fahrungsleitern/innen in Rechnung gestellt werden. Im Rahmen der praktischen Ausbildung 
müssen vom AT mindestens 600 Behandlungsstunden erbracht werden, welche dann vom 
IVS direkt mit den Kassen abgerechnet werden. Die Kosten betragen für Einzelsupervision 
derzeit 107.00 € (je 50 Min.) und für Gruppensupervision derzeit 34.00 € (je 50 Min.). Diese 
werden von den Supervisoren gesondert in Rechnung gestellt.  

Wenn vom AT mehr als 600 Behandlungsstunden absolviert werden, entstehen weitere 
Kosten für Supervisionsstunden (Gruppensupervisionsstunden oder Einzelsupervision-
stunden) im Verhältnis von 1:4 zu den weiteren Behandlungsstunden.  

Sollten im Einzelfall aus Sicht der Selbsterfahrungsleiter für die Erreichung des Ausbil-
dungsziels mehr als die Mindestanzahl der geforderten Selbsterfahrungsstunden notwendig 
werden, so entstehen Kosten in Höhe dieser zusätzlichen Stunden, wobei ggf. die Gebühr 
für Einzelselbsterfahrung 94 Euro (je 50 Min.) beträgt. 

Je nach Veränderung der von der Kassenärztlichen Vereinigung bzw. den Krankenkassen 
erstatteten Gebührensätze können die gesonderten Kosten entsprechenden Veränderun-
gen unterliegen. 

Die Prüfungsgebühr für die staatliche Abschlussprüfung beträgt derzeit 580 €.  

4.1.3 Beteiligung an der Abrechnung der Patientenbehandlungen 
Jedem Ausbildungsteilnehmer werden 50 % der Vergütung der Krankenkassen derzeit er-
stattet. 
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4.2 Frei verfügbare Ausbildungsstunden 
Zur individuellen Schwerpunktbildung in Klinik oder Praxis sowie zur persönlichen berufli-
chen Entwicklung sind insgesamt weitere 930 frei verfügbaren Stunden vorgesehen. Diese 
können wie folgt verwendet werden:  

4.2.1 Ausbildungsplanung nach dem 1. Ausbildungsjahr 
Nach Punkt 1.4 (s. o.) entscheidet der/die Selbsterfahrungsleiter/in zusammen mit einem/r 
Dozenten/in oder Mitglied des Leitungsgremiums des IVS in einem Gespräch mit dem/der 
Ausbildungsteilnehmer/in, inwieweit dieser verpflichtet wird, bestimmte Inhalte der Ausbil-
dung zu vertiefen (z.B. Einzelselbsterfahrung, bestimmte theoretische Themen).  

4.2.2 Ausbildungsplanung in eigener Verantwortung 
Falls nach Ziffer 4.2.1 keine Vorgaben gemacht werden, können die 930 Stunden vom/der 
Ausbildungsteilnehmer/in selbst auf die verschiedenen Ausbildungsinhalte nach folgender 
Maßgabe verteilt werden: Eine Fortsetzung der praktischen Tätigkeit an der psychiatrischen 
klinischen Einrichtung (Pkt. 3.a des Ausbildungsplans) oder eine Fortsetzung der prakti-
schen Tätigkeit unter fachkundiger Anleitung und Aufsicht (Pkt. 3.b des Ausbildungsplans).  

4.2.3 Ausbildungsplanung in der praktischen Ausbildung 
Der Beginn der praktischen Ausbildung (Eigene Patientenbehandlung unter Supervision) ist 
erst dann möglich, wenn der/die Ausbildungsteilnehmer/in sich in einem fortgeschrittenen 
Stadium der Ausbildung befindet und mindestens die Hälfte der Ausbildung, insbesondere 
mindestens 60 Stunden der Selbsterfahrung absolviert hat. 

Durch die maximal 700 Behandlungsstunden während der praktischen Ausbildung (Pkt. 4. 
des Ausbildungsplans) wird davon ausgegangen, dass sich dadurch die Zahl der Ausbil-
dungsstunden (durch Vor- und Nachbereitung der Behandlungssitzungen) verdoppelt und 
somit insgesamt bis zu 1400 Stunden betragen kann. Weiterhin werden für Vor- und Nach-
bereitung der 150 Supervisionsstunden, Erstellung der Behandlungspläne, Verwaltungstä-
tigkeiten in der Ambulanz, Teamsitzungen, Telefondienste etc. sowie für die Erstellung der 
vorgeschriebenen 6 Fallberichte und Prüfungsvorbereitung pauschal weitere 230 Stunden 
(für die sog. „freie Spitze“) veranschlagt. 

 

5. Versicherungsschutz 

5.1 Gesetzliche Unfallversicherung 
Für alle Ausbildungsabschnitte besteht bei der BGW (Berufsgenossenschaft für Gesund-
heitsdienst und Wohlfahrtspflege) eine gesetzliche Unfallversicherung". 

5.2 Das Haftpflichtrisiko 
Der/die Ausbildungsteilnehmer/in ist für die Zeit der praktischen Ausbildung über das Institut 
bei der Gothaer berufshaftpflichtversichert und während der gesamten Ausbildung am IVS 
betriebshaftpflichtversichert. 

 

6. Kündigung 

6.1 Die Kündigung des Ausbildungsvertrages ist für beide Seiten zulässig, bei Verträgen mit 
dreijähriger Laufzeit zum Zeitpunkt 12 und 24 Monate ab Beginn der Ausbildung, bei Ver-
trägen mit fünfjähriger Laufzeit zusätzlich zum Zeitpunkt 36 und 48 Monate ab Beginn der 
Ausbildung. Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate. 
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6.2 Das IVS kann mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Ende des 1./2./3./4.  
Ausbildungsjahres kündigen, wenn der/die Ausbildungsteilnehmer/in gegen seine/ihre 
Pflichten nach Ziffer 3 des Ausbildungsvertrages verstößt. Bei Verstößen gegen Ziffer 3.6 
ist das IVS ohne weiteres zur außerordentlichen Kündigung berechtigt. Bei Verstößen ge-
gen andere Regelungen der Ziff. 3 des Ausbildungsvertrages ist das IVS berechtigt, die 
Kündigung auszusprechen, wenn dem/der Ausbildungsteilnehmer/in wegen eines Versto-
ßes gegen die Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag Auflagen erteilt worden sind und er/sie 
diesen Auflagen nicht nachkommt. 

6.3 Das IVS kann mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Monatsende den Aus-
bildungsvertrag kündigen, wenn der/die Ausbildungsteilnehmer/in wegen Wegfalls der Aus-
bildungseignung im Sinne des § 19 PsychTh-AprV bzw. KJPsychTh-AprV von der Ausbil-
dung ausgeschlossen werden musste. 

6.4 Nach dem ersten Ausbildungsjahr kann der/die Ausbildungsteilnehmer/in mit einer Frist 
von drei Monaten zum Monatsende kündigen, wenn er/sie die Ausbildung ganz aufgibt oder 
ein wichtiger Grund, wie z. B. Wechsel des Arbeitsplatzes, vorliegt. In diesem Fall muss die 
Kündigung schriftlich und unter Angabe der Kündigungsgründe erfolgen. 

 

7. Zeugnis 

Das IVS stellt dem/der Ausbildungsteilnehmer/in bei Beendigung des Ausbildungsverhält-
nisses die Bescheinigung nach § 1 Abs.4 (PsychTh-AprV bzw. KJPsychTh-AprV) über die 
erfolgreiche Teilnahme an den Ausbildungsveranstaltungen aus. 

 

8. Kostenerstattungsansprüche 

Dieser Vertrag begründet für den/die Ausbildungsteilnehmer/in keinen Anspruch auf Erstat-
tung von Kosten, die bei der Erfüllung dieses Vertrages entstehen. 

 

9. Sonstige Vereinbarungen 

9.1 Die Vereinbarungen in den Ziffern 1 bis 8 dieses Vertrages sind unabdingbar. 

9.2 Ergänzende Nebenabreden bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. 
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d) Steuererklärung Ausfüllhilfe für PiA 
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e) Steuer FAQs für Studierende und PiA 
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f) PiA 1.000-Euro-Regelung 
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g) PiA 1.000-Euro-Regelung – Wochenarbeitszeit 
 
 

 
 
 
 
 
 



Seite 34 von 35 

h) Infoblatt für die Gruppenselbsterfahrung

Die Grundausrichtung der Selbsterfahrung liegt in persönlicher und beruflicher Entwicklung im 
Kontext familiärer und anderer sozialer Bezüge und der Reflektion deren historisch-biografischer 
Zusammenhänge.  

Grundannahmen: 

• Alle lebenden Systeme sind in stetem Wandel, in einer steten Veränderung und
Entwicklung bei gleichzeitiger Konstanz.

• Wachstum und Entwicklung baut auf vorhandenen Mustern, Strukturen, willentlichen und
ungewussten Prinzipien, Erfahrungen, Ausrichtungen und Einflussfaktoren auf.

• Systeme stehen in beständigem Austausch miteinander – bewusst und v. a. auch
unbewusst.
Das bedeutet auch stetige Kommunikation von Systemen, die sich explizit und implizit
vollzieht und zu gegenseitiger Beeinflussung führt.

• Sich selbst auch immer wieder „neu“ zu erfahren, ist ein lebenslanger Prozess. Diesen
Prozess in einer konstruktiven Weise anzustoßen, ist ein Ziel von Selbsterfahrung.

Selbsterfahrung fokussiert v. a. auf zwei wesentliche Schwerpunkte: 

1. Die eigenen Muster, Potentiale, psychischen, mentalen und werteorientierten Elemente
bewusst zu machen und in ihrer Bedeutung und ihrem Wirken im eigenen Leben zu
erkennen…

2. ..und dieses Wissen um Strukturen, Wandel und wechselseitige Prozesse zwischen dem
eigenen Person-System und dem Person-System des Klienten wahrzunehmen,
weiterzuentwickeln und für den therapeutischen Prozess zu nutzen.

Selbsterfahrung bedeutet also, sich selbst zu begegnen, sich selbst zu entwickeln und 
sich als „therapeutisches Instrument“ zu nutzen.  

Um diese Prozesse der „Erfahrung des eigenen Selbst“ anzustoßen, werden Elemente und 
Methoden aus verschiedenen systemischen und nicht-systemischen Konzepten genutzt, die 
Erfahrung „am eigenen Leib“ und eine „Verleiblichung“ mit allen Sinnen ermöglichen: 

• Arbeit mit Skulpturen und Aufstellungen
• Genogrammarbeit mehrgenerational und mit Perspektivenwechsel
• Elemente aus dem Somatic Experiencing zur Selbstregulation
• Biografische Scriptarbeit: Lebensmottos, Oberpläne, Haltungen
• Innere Systemarbeit mit funktionalen und „dysfunktionalen“ Anteilen und deren reframtes

Verstehen. Erkennen und erste Modifikation von Blockierungen, ängstlichen, unsicheren
und „kindlichen“ Anteilen zur Förderung professioneller Kompetenz.
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i) Werbeflyer

Neu! 

Neu 

Laufend neue 
Termine

Neu ! 

FORT-  UND WEITERBILDUNGEN AM IVS 

• Gerichtsgutachterfortbildung – Forensische/r Sachverständige/r
Fortbildungscurriculum nach den Richtlinien der Psychotherapeutenkammern: Grundlagenmodule sowie 
Spezialisierungsmodule (Familien-, Straf-, Sozial-, Zivil- u. Verwaltungsrecht oder Glaubhaftigkeit) können auch einzeln 
belegt werden. Die nächsten Seminare:  
- „Die psychologische Begutachtung im familiengerichtlichen Verfahren“ Dr. Henry Eckhardt, Richter 18./19. Oktober 24

(Grundlagen, Familienrecht)
- „Grundlagen und Strategien der Diagnostik im familienrechtlichen Gutachten“ DP Michael Hinn, 09./10. November 24
- „Aussagevalidität - Bewertung der Entstehung von Zeugenaussagen“ Dr. DP Sandra Loohs, 29./30. November 24

• Fortbildung „Klinische Hypnose / Hypnotherapie“ KliHyp (M.E.G.)
8 Wochenendseminare (B1 - B8), nächster Beginn:  Neuer Beginn!
B1/KE „Einführung in die Prinzipien der Ericksonschen Hypnose u. Therapie“ Dr. DP Burkhard Peter 18./19 Oktober 2024
B2 „Rapport: Verbale und nonverbale Kommunikation“ DP Maria Schnell 07./08. Dezember 2024
B3 „Indirekte Kommunikation und Induktion“ DP Frauke Niehues 17./18. Januar 2024
Seminargebühren: 330 € (bzw. 290 €). Weitere Termine auf unserer Homepage.

Curriculum Kinderhypnose KiHyp ( M.E.G.)  In Planung ab Herbst 2025
„Klinische Hypnose, Hypnotherapie u. hypnosystemische Interventionen m. Kindern u. Jugendl.“

Hypnotherapie – Anwendungsseminar (C/CK-Seminar):
„Wie es weiter geht, wenn es nicht mehr weiter geht: hilfreiche Plan B-Strategien für die Arbeit mit Hypnose u. Trance“

 

DP Susanne Kohlhoff 9./10. November 2024; Gebühr: 330 € bzw. 290 €

• Prüfungs-Crash-Kurs (PP/KJP) - Repetitorium zur Vorbereitung auf die staatl. Prüfung n. d. PTG
Nächster Termin: 14. – 17. November 2024 

• Ergänzungsqualifikation Kinder- u. Jugendlichenpsychotherapie (VT) 200 WE,
Curriculum mit zum Teil individuell wählbaren Seminarthemen u. Terminen zum Erwerb der Fachkunde

 

für die Abrechnung verhaltenstherapeutisch fundierter Kinder- u. Jugendlichenpsychotherapie (s. Homepage)

• Gruppenselbsterfahrung (VT) für Mediziner, Psychologen und Pädagogen
120 bzw. 150 Weiterbildungseinheiten; Dauer insg. ca. 1 Jahr; laufend neue Gruppen;
Info u. Anmeldung: IVS, Nettelbeckstr. 14, 90491 Nürnberg, Tel.: 0911–599536 / Fax: –5976700

Alle Seminare sind einzeln ONLINE buchbar (https://www.ivs-nuernberg.de/online-anmeldung/). Für alle Veranstaltungen werden Fortbildungspunkte 

bei der Bayerischen Psychotherapeutenkammer beantragt. Diese werden  i. d. R. auch von der B.L.Ä.K. anerkannt.

AUSBILDUNGEN AM IVS 

• Verhaltenstherapeutisch fundierte Psychotherapie (PP u. KJP)

• Systemisch fundierte Psychotherapie (PP) NEU: jetzt auch für KJP möglich!

Geschäftsführer der Trägerschaft: Dr. phil. Wolf ram Dorrmann 

  Priv.-Doz. Dr. med. Thomas Moesler 

       Dr. med. Sandra Poppek-Herbst 

      Dr. phil. Dipl.-Psych. Andreas Rose 

Für weitere Informationen zu unseren Aus-, Fort- und Weiterbildungsangeboten 

wenden Sie sich bitte an: 
IVS - Rudolf -Breitscheid-Str. 41/43, 90762 Fürth    

  Tel.: 0911/975607-200, Email: fort-weiterbildung@ivs-nuernberg.de 

 Online-Anmeldung: www.ivs-nuernberg.de 
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